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GGBG-Novelle 2017; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Mag. Krammer! 

Die Wirtschaftskammer Österreich bedankt sich für die Übersendung der Unterlagen zur 
geplanten GGBG-Novelle 2017. Wir erlauben uns zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen: 

Zu Z 10: 
In § 3 Abs 1 Z 6 lit. a sollen nunmehr land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, die zur 
Verwendung im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes bestimmt sind, sofern 
diese nicht mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h fahren, wenn sie gefährliche Güter 
befördern, ausgenommen werden. 

Durch diese Diktion würde eine Einschränkung auf land- und Forstwirtschaft im engeren Sinn 
erfolgen, womit unsere Betriebe des FV Gewerbliche Dienstleister aus der Ausnahmebestimmung 
herausfallen würden. Diese führen idente Tätigkeiten wie ein landwirt - jedoch gewerblich - aus 
und verwenden dabei entsprechende land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. 

Festzuhalten ist, dass die bestehenden EU-rechtlichen Vorschriften keinen Anlass zur 
Abänderung der bisherigen Diktion im aktuellen GGBG geben. 

Wir sprechen uns daher für eine Beibehaltung der geltenden Fassung aus, dass generell land- und 
forstwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen, sofern diese nicht mit einer Geschwindigkeit 
von über 40 km/h fahren, wenn sie gefährliche Güter befördern, ausgenommen sind. 

Zu Z 47: 
Wir regen an, die Diktion im § 25 Abs 1 Z 1 wie folgt abzuändern: " ... ob die zu befördernden 
gefährlichen Güter gemäß der dem ADN beigefügten Verordnung zur Beförderung zugelassen 
sind, ... ". Zu überprüfen wäre, ob diese Diktion auch bei den Ziffern 2, 3, 7, 9 und 10 sowie in 
den Absätzen 3, 6 und 8 anzubringen wäre. 
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Wir ersuchen unsere Stellungnahme zu berücksichtigen und stehen für weitere Rückfragen gerne 
zur Verfügung. 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

Freundliche Grüße 

Mag. A:l. ~4.~ 
Generalsekretäri n 
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